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1. Hauptantrag

Im Sachplan und in den Erläuterungen zum Sachplan ist die Abgrenzung zwischen den Begriffen «erheblich», «bleibend», 
«dauerhaft» und «temporär» im Zusammenhang mit den Bodennutzungen und Bodeneingriffen wie folgt zu präzisieren:

a) Sachplan Fruchtfolgeflächen – G 16 inkl. Erläuterungen

Beim Satz «Sobald erhebliche Eingriffe in den Bodenaufbau vorgenommen werden (Terrainmodellierungen) oder Boden entfernt 
wird, ist davon auszugehen, dass oben genannte Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Die entsprechenden Flächen sind deswegen 
aus dem Inventar zu streichen.» sind auf Seite 14 des Sachplans und auf Seite 23, letzter Abschnitt der Erläuterungen statt des 
Begriffs «erheblich» die Begriffe  «bleibend» und «dauerhaft» wie folgt zu verwenden:

Sobald bleibende Eingriffe im Bodenaufbau vorgenommen werden (Terrainveränderungen) oder Boden dauerhaft entfernt wird, 
ist davon auszugehen, dass oben genannte Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Die entsprechenden Flächen sind deswegen aus 
dem Inventar zu streichen.

b) Erläuterungen – G 16, Seite 24, Tabelle 4, Spezialfälle Abbaugebiete, Deponien/Erläuterungen:

Der Text «Der Materialabbau oder die Deponie verläuft in aller Regel in Etappen von mehreren Jahren, so dass gleichzeitig noch 
nicht beanspruchte Flächen, offene Flächen und bereits rekultivierte Flächen vorkommen. Noch nicht beanspruchte, 
landwirtschaftlich genutzte Flächen können angerechnet werden. Ebenfalls rekultivierte Flächen.» wird mit dem Zusatz «sowie 

Flächen, deren Wiederinstandstellung als Fruchtfolgeflächen in der Planung bzw. in den entsprechenden Bewilligungen 

gesichert sind» wie folgt ergänzt: 

Der Materialabbau oder die Deponie verläuft in aller Regel in Etappen von mehreren Jahren, so dass gleichzeitig noch nicht 
beanspruchte Flächen, offene Flächen und bereits rekultivierte Flächen vorkommen. Noch nicht beanspruchte, landwirtschaftlich 
genutzte Flächen können angerechnet werden. Ebenfalls rekultivierte Flächen sowie Flächen, deren Wiederinstandstellung 

als Fruchtfolgeflächen in der Planung bzw. in den entsprechenden Bewilligungen gesichert sind.  Viel mehr ist 
sicherzustellen, dass ein allfälliger Überschuss in der «FFF-Bilanz» beim Unternehmer verbleibt oder ihm zum Handel zur 
Verfügung steht.
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Antrag: Der Bedarf und die daraus resultierende Investitionssumme für die zu erstellende Bodenkartierung ist zu verifizieren 

und kritisch zu hinterfragen.

Begründung: Die Basis für die vorgeschlagene Revision Sachplan Fruchtfolge-flächen FFF bildet die neu zu erstellende 
Bodenkartierung. Ohne diese können die in der Revision enthaltenden Vorschläge zum grossen Teil nicht umgesetzt werden. 
Gemäss den Erläuterungen, Seite 7, Abschnitte 4 und 5 werden die Kosten für die Bodenkartierungen sich auf insgesamt 15 bis 
25 Millionen Franken und der daraus resultierende Mehrwert sich auf jährlich 55 – 132 Millionen Franken belaufen. Diese 
Schätzungen wirken sehr «salopp». Die Investitionen wären bereits nach 41 – 166 Tagen zu 100% amortisiert. Die 
Investitionssumme von 15 – 25 Millionen Franken für die schweizweite Bodenkartierung wäre bevor auf die Vorlage eingetreten 
werden kann auf jeden Fall vertieft zu prüfen.
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Antrag: Diese Zahl ist insbesondere auch auf Grund der neuen, im revidierten Raumplanungsgesetz – RPG, auf den 1. Januar 
2014 festgelegten strategischen Änderungen in unserer Raumplanung zu verifizieren und neu zu berechnen.

Begründung: Die Zahl 438'460 ha Mindestumfang entstand im Jahr 1992. Das Vorgeben eines gleichbleibenden 
Gesamtumfangs der Fruchtfolgefläche lässt den seither stattgefundenen technischen Fortschritt ausser Acht. Zudem sind seit 
1992 neue raumplanerisch relevante Anliegen (z. B. hinsichtlich Energieversorgung, Mobilität und Umweltschutz) entstanden, 
welche die gesamthafte Priorität des Anliegens Ernährungssicherheit beeinflussen. Ebenso sind in den letzten 30 Jahren neue 

Methoden entwickelt worden, dank denen der effektiv erforderliche Mindestumfang präziser berechnet werden kann, als dies im 
Jahr 1992 der Fall gewesen ist.
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Antrag: Die kantonalen FFF-Kontingente sind dem veränderten Umfeld (z. B. neue Raumplanungsstrategie / revidierten 
Raumplanungsgesetz) anzupassen.

Begründung: Das Bilden von Metropolitan Regionen und die bauliche Verdich-tung prägen zusammen mit anderen 
Schwerpunkten die heutige Raumplanungsstrategie viel stärker als die 1992 der Fall gewesen ist und bilden die Basis des 
kürzlich revidierten Raumplanungsgesetzes. Die aktuellen raumplanerischen Prioritäten des Bundes sind beim Festlegen der 
kantonalen Kontingente durch den Bund zu berücksichtigen, denn es ist beispielsweise offensichtlich, dass Kantone, die für das 
Beherbergen der Metropolitan Regionen und für die bauliche Verdichtung Flächen zur Verfügung stellen, im Vergleich zu 1992 
viel grössere Probleme erhalten werden, genügend Fruchtfolgeflächen bereitzustellen, währenddem bei den übrigen Kantonen 
genau das Gegenteil der Fall ist.
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Antrag: Der Grundsatz 1 ist ersatzlos zu streichen.

Begründung: Nach unserem Ermessen kann der Verbrauch von Fruchtfolgeflächen im Einzelfall durch eine gesamthafte 

raumplanerische Interessensabwägung mit oder ohne Kompensation gerechtfertigt werden. G1 steht somit im Widerspruch 
zur raumplanerischen Gesetzgebung.
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Antrag: Laufzunehmen, wobei qualitative Gewinne (höhere Eignungsklasse) mit quantitativen Einbussen und vice versa 
kompensiert werden können. 

Begründung: In der Regel lassen sich durch Aufwertungen und Rekultivierungen Qualitätsgewinne erzielen (höhere 
Nutzungseignungsklasse gemäss der Kartiermethode FAL 24). Nur wenn sich qualitative Gewinne für den Bodenbesitzer 
auszahlen, ist dieser motiviert, sich zu Gunsten des Schaffens hochwertiger Böden zu engagieren .
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Antrag: Alle Bundesbehörden und Bundesstellen minimieren den Verbrauch von Fruchtfolgeflächen. Im Sinne von G1 wird dieser 
pauschale und undifferenzierte Grundsatz ersatzlos gestrichen.

Begründung: vgl. G1

Wir bitten Sie, Ihren Vernehmlassungsentwurf gemäss unseren Anträgen anzupassen und stehen Ihnen bei Fragen oder für ein 
allfälliges persönliches Ge-spräch, insbesondere im Zusammenhang mit unserem Hauptantrag in Sachen temporäre – dauerhafte 
Fruchtfolgeflächen, jederzeit zur Verfügung.






